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Beschlussempfehlung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Verordnung (EU) 2016/1191 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern durch die 
Vereinfachung der Anforderungen an die Vorlage bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der 
Europäischen Union und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1042/2012 in der Stadtverwal-
tung der LHP umzusetzen. 
 
Öffentliche Urkunden (wie Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, notarielle Urkunden, Gerichtsur-
teile, u.a.) und beglaubigte Kopien, die von den Behörden eines EU-Mitgliedstaats ausgestellt 
worden sind, müssen von der Potsdamer Behörde ohne das Erfordernis eines Echtheitsstempels 
(d.h. der Apostille) anerkannt werden. 
 
Die Pflicht, zusätzlich zu der Originalurkunde eine beglaubigte Kopie vorzulegen, soll auf Grund-
lage der Verordnung 2016/1191 abgeschafft werden. Gestattet ein EU-Mitgliedstaat die Vorlage 
einer beglaubigten Kopie anstelle des Originals, so muss die Stadtverwaltung eine beglaubigte 
Kopie akzeptieren, die in dem EU-Mitgliedstaat ausgefertigt wurde, in dem die öffentliche Ur-
kunde ausgestellt wurde. 
 
Die Pflicht, eine Übersetzung der öffentlichen Urkunde beizubringen, wird ebenfalls abgeschafft. 
Ist die öffentliche Urkunde nicht in deutscher Sprache abgefasst, kann von den ausstellenden 
Behörden ein mehrsprachiges Formular ausgestellt werden, welches der öffentlichen Urkunde 
beigefügt werden kann, sodass eine Übersetzung nicht mehr erforderlich ist. Wird eine öffentliche 
Urkunde zusammen mit einem mehrsprachigen Formular vorgelegt, darf die Potsdamer Behörde, 
die diese Urkunde entgegennimmt, eine Übersetzung nur in Ausnahmefällen verlangen. 
 
Die Anfertigung eines mehrsprachigen Formulars als Begleitdokument zu den öffentlichen Urkun-
den soll den Bürgerinnen und Bürgern regulär im Antragsverfahren angeboten werden (online 
wie analog). 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die notwendigen strukturellen Änderungen und Erweite-
rungen im Bereich des Bürgerservice, wie z.B. Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und die Bereitstellung entsprechender Optionen und Dokumente im Online-Bürgerserviceportal, 
in die Wege leiten. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung soll im November 2024 über den Stand der Umsetzung infor-
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miert werden. 
 
 

 


